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Die Arbeitswelt wird ab 1. Mai 2011 bunter

Neue Freizügigkeit

Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreiheit

	Ab 1. Mai 2011 besteht für weitere acht Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in Deutschland die Freizügigkeit zur Aufnahme einer Beschäftigung. Das sind Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien, die Slowakische Republik und die Tschechische Republik. Für Malta und Zypern gilt bereits mit dem Beitritt 2004 die Freizügigkeit. Die Freizügigkeit besteht noch nicht für Bulgarien und Rumänien. Diese beiden Länder kommen am 1. Januar 2014 dazu.

Fachkräfte aus den neuen EU-Staaten mit einer qualifizierten Berufsausbildung oder einem Hochschulabschluss konnten bereits vor Öffnung der Arbeitsmärkte vereinfacht eine Arbeitsgenehmigung innerhalb der EU erhalten. Für Arbeitnehmer ohne qualifizierte Berufsausbildung sah die Bundesagentur für Arbeit die Erteilung einer Arbeitsgenehmigung-EU nur unter bestimmten Voraussetzungen vor.

Stellt eine Pflegeeinrichtung mit Sitz in Deutschland jetzt einen EU-Bürger sozialversicherungspflichtige ein, ist keine Arbeitserlaubnis mehr notwendig und damit entfällt auch die Vorrangprüfung durch die Arbeitsagentur. Grundsätzlich gelten für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus den EU-Ländern die gleichen Rechte und Pflichten wie für deutsche ArbeitnehmerInnen. Sie fallen unter das deutsche Arbeitsrecht und in die Zuständigkeit der deutschen Sozialversicherung. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber mit den EU-Bürgern z.B. einen schriftlichen Arbeitsvertrag schließen muss und die Anmeldung des Arbeitnehmers vergleichbar mit der Anstellung eines deutschen Arbeitnehmers ist. Das heißt, der EU-Bürger wird bei der deutschen Sozialversicherung angemeldet und das Unternehmen unterliegt auch für diese Bürger der Überprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung.

Die Freizügigkeit gilt zeitgleich äquivalent für junge Menschen - sprich Auszubildende. Damit steht es jeder Pflegeeinrichtung frei, Ausbildungsplätze an EU-Bürger zu vergeben. 

EU-Bürger können in einen anderen Mitgliedsstaat einreisen, wenn sie über einen gültigen Reisepass oder Personalausweis verfügen. Ein Visum ist nicht erforderlich. Verlegen diese Mitbürger auf Grund einer Beschäftigung ihren Wohnsitz in die BRD, müssen sie sich bei der zuständigen Meldebehörde anmelden. Im grenznahen Raum kann der Mitarbeiter auch seinen Wohnsitz in seinem Heimatland haben und täglich zur Arbeit nach Deutschland pendeln. Für diese Personen hat sich bereits seit Jahren der Begriff Grenzgänger eingebürgert. In Sachsen mit seiner großen Grenze zu Polen und Tschechien besteht diese Möglichkeit durchaus.
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Pflege wird wesentlich von der Beziehung zwischen Menschen geprägt, mithin der Sprache. Als Arbeitgeber können Sie von Bewerbern aus anderen Mitgliedsstaaten deutsche Sprachkenntnisse verlangen. Die Spracherfordernisse müssen jedoch angemessen sein. Insbesondere dürfen sie nicht als Vorwand dienen, um EU-Bürger zu diskriminieren und auszuschließen. Bei den hohen Dokumentationsanforderungen in der Pflege sollten die Unternehmen neuen Mitarbeitern eine geeignete Unterstützung anbieten.

Bereits im Sommer 2010 wurde in der Pflegebranche der Mindestlohn eingeführt. Der Mindestlohn gilt für alle Mitarbeiter, die überwiegend pflegerische Tätigkeiten in der Grundpflege gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 SGB XI erbringen. 

Dazu zählen:

gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen 

1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen, Baden, die Zahnpflege, das Kämmen, Rasieren, die Darm- oder Blasenentleerung (LK 1, 2, 3, 4, 5, 8),

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder die Aufnahme der Nahrung (LK 6, 7),

3. im Bereich der Mobilität das selbständige Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung (LK 9, 10).

Überwiegend bedeutet, dass die Mitarbeiter mehr als 50 % ihrer Arbeitszeit für diese Tätigkeiten aufbringen. Für die Anwendung der Mindestlohnregelung ist es unerheblich, ob es sich um in- oder ausländische Mitbürger handelt. Ausschlaggebend ist der Arbeitsort. Weitere Hinweise finden Sie dazu in unseren Ausführungen „Mindestlohn in der Pflege“. 
Das gleiche gilt für die Gewährung von Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bzw. die Anwendung des Arbeitszeitgesetzes.

Damit haben die Pflegeeinrichtungen für ausländische Mitarbeiter den Aufzeichnungsverpflichtungen zur Prüfung der Einhaltung der Mindestlohnzahlung nachzukommen. Kontrollbehörde ist auch hier der Zoll.

Entsendet ein ausländisches Unternehmen Mitarbeiter zur Arbeit in eine Pflegeeinrichtung nach Deutschland findet die Mindestlohnregelung auch in den Fällen Anwendung (§ 2 AEntG). Wer als Arbeitgeber mit Sitz im Ausland einen oder mehrere Arbeitnehmer mit Pflegeleistungen in Deutschland beschäftigt, ist zur Abgabe einer schriftlichen Meldung nach § 18 Abs. 1 AEntG in deutscher Sprache verpflichtet. Hierzu soll der Vordruck "Anmeldung nach § 18 Abs. 1 AEntG (Arbeitgeber)" verwendet werden. Mehr dazu unter www.zoll.de. Zur Anmeldung ist in diesen Fällen das entsendende Untenehmen verpflichtet, nicht die deutsche Pflegeeinrichtung.
Die Gewährung von Mindestlohn gilt als wesentlicher Grundsatz inländischen Rechts und ist folglich den ausländischen Arbeitnehmern zu zahlen, wenn sie ihre Arbeitsleistung in Deutschland erbringen.

Sofern die Pflegeeinrichtung Leiharbeiter einsetzt, haftet sie für die Verpflichtung dieser Verleihfirma oder weiterer Subunternehmen zur Einhaltung der Zahlung des Mindestlohns. Sie sollten also zukünftig auf eine entsprechende Verpflichtung im Vertrag mit Arbeitszeitfirmen achten.

Wenn in der Pflegeeinrichtung Tätigkeiten ausgelagert werden, z.B. Reinigung oder Wäscherei, und in diesen Bereichen ein Mindestlohn gilt, hat auch hier das Unternehmen auf eine entsprechende Verpflichtung zu achten. Die Arbeitnehmer des Subunternehmens können ihre Forderung auch direkt gegenüber der Pflegeeinrichtung geltend machen. 
Besonders sorgfältig sollte die Pflegeeinrichtung bei der Anstellung von Pflegefachkräften die Qualifikation prüfen. Die Ausbildung zum Altenpfleger gibt es nur in Deutschland und wird von allen anderen Ländern der EU nicht anerkannt. 
Anders verhält es sich bei der Krankenpflege. Die Anerkennung der Berufsqualifikation ist in der RICHTLINIE 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen niedergeschrieben.
Unbeschadet der spezifischen erworbenen Rechte in den betreffenden Berufen erkennt jeder Mitgliedsstaat bei Staatsangehörigen der Mitgliedsstaaten als ausreichenden Nachweis deren von Mitgliedsstaaten ausgestellte Ausbildungsnachweise an, die die Aufnahme des Berufes der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, gestatten, sofern diese Nachweise den Abschluss einer Ausbildung belegen, die in Anhang V aufgeführten sind. Der Inhaber muss während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt haben. 
Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Arbeitnehmer in Deutschland nichts unternehmen müssen. Um den Titel führen zu können, bedarf es der Gleichstellung mit den entsprechenden deutschen Abschlüssen. Die EU-Richtlinie besagt nur, dass bei den aufgeführten ausländischen Berufsabschlüssen auf eine weitergehende Prüfung verzichtet wird. Die anerkennende Behörde in Sachsen ist der Kommunalen Sozialverband Sachsen. Welche Unterlagen einzureichen sind, können Sie dem Merkblatt entnehmen. Analog der Erteilung nach der Berufsausbildung und dem erfolgreichen Prüfungsabschluss gilt die Person erst als Pflegefachkraft, wenn die Anerkennung vorliegt. Rechnen Sie als Arbeitgeber also eine entsprechende Bearbeitungszeit ein.
Möchten Sie andere Mitarbeiter in Ihrer Pflegeeinrichtung einsetzen, ist kein Anerkennungsverfahren der Berufsabschlüsse erforderlich. Leistungen der Grundpflege, der Hauswirtschaft und der sozialen Betreuung sind gegenwärtig an keine Mindestqualifikation gebunden. Sie können jeden aus Ihrer Sicht geeigneten Bewerber unabhängig seiner EU-Herkunft einstellen.
Nicht nur EU-Bürger können ihren Arbeitsort frei wählen. Die sogenannte Dienstleistungsfreiheit ermöglicht es vielmehr auch Unternehmen, ihre Leistungen vorübergehend in anderen Mitgliedsländern zu erbringen. Die Unternehmen können ihre ArbeitnehmerInnen mitbringen. Sie können unter den selben Voraussetzungen tätig werden, die für deutsche Unternehmen gelten. Führt das nun zu einer Vielzahl neuer Pflegeeinrichtungen? Wohl eher nicht. Um in Sachsen mit den Kranken- und Pflegekassen direkt abrechnen zu können, bedarf es der Zulassung. Eine ausländische Pflegeeinrichtung müsste also das gleiche Zulassungsverfahren durchlaufen, wie jede deutsche Pflegeeinrichtung. 
Bereits heute gibt es sogenannte Limited Gesellschaften (Ltd.). Die Zahl derartiger Pflegeeinrichtungen darf als gering bezeichnet werden. Seit 1.11.2008 kann in Deutschland eine Mini GmbH - eine Unternehmergesellschaft - gegründet werden. Damit können entsprechende Vorteile hier genutzt werden. 
In der Vergangenheit war besonders der Einsatz ausländischer Mitbürger in Privathaushalten umstritten. Bereits seit 2009 wurde der § 35 a EStG - Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen eingeführt. Eventuell können sich hier mit der Freizügigkeit weitere Veränderungen ergeben. Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass auch in dem Bereich das deutsche Arbeitszeitgesetz gilt. Eine 24-Stunden-Betreuung durch eine Person über eine lange Zeit ist gesetzlich somit nicht möglich. Schafft sich die Familie ein entsprechendes Betreuungsmodell, fällt jetzt für die EU-Bürger die Unterbrechung des Aufenthalts in Deutschland allerdings weg. Um die Steuervorteile nutzen zu können, werden nur Zahlungen per Bankbeleg akzeptiert. Bargeldzahlungen finden keine Berücksichtigung. Die Verbraucherzentrale hat eine Übersicht für die Dienstleistung als Download bereitgestellt. 
Ausblick: 

Es bleibt abzuwarten, ob sich durch die neue Freizügigkeit Änderungen im Pflegebereich ergeben. England hat seinen Arbeitsmarkt sehr viel früher geöffnet. Daher sind insbesondere Pflegefachkräfte aus den neuen EU-Ländern über Deutschland hinausgewandert. 

Der deutsche Markt  hat fast keine freien Pflegefachkräfte oder nur Personen, die nicht mehr in diesem Beruf arbeiten möchten. 

Ein multikultureller Ansatz trägt aus unserer Sicht immer zur Bereicherung aller bei. Es sollte nicht übersehen werden, dass Arbeiten im Ausland oder Auslandsstudien gerade bei Deutschen sehr beliebt sind. Freuen wir uns, dass dieses Recht nun auch den neuen EU-Bürgern zur Verfügung steht.

Wir gehen nicht von einer Überflutung des deutschen Arbeitsmarktes aus. Die Demografie trifft alle europäischen Staaten zeitversetzt. Es wäre durchaus verwegen anzunehmen, dass Deutschland seinen Mangel an Fachkräften zu Lasten der anderen Länder lösen kann.

Im Interesse der Pflege
Herzlich Willkommen

Serdecznie witamy

Srdečně vítáme
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